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Beschlüsse: 
 

24.06.2019 Stadtvertretung 

001/StV/2019 konstituierende Sitzung der Stadtvertretung 

 
 
Beschluss: 
 
Der erhobene Wahleinspruch wird als unbegründet zurückgewiesen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
einstimmig bei einer Stimmenthaltung beschlossen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlüsse 
  

zur Drucksachennummer  
 

00006/2019 

  

 

Entscheidung über einen Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl zur Stadtvertretung der 
Landeshauptstadt Schwerin am 26. Mai 2019 
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